
Amt Schrevenborn (ohne Heikendorf)

Abfuhrtag: Mittwoch, den 10.01.2024
Gemeinde Sammelplatz

Mönkeberg: -  Am Eksol (Grünfläche Zufahrt Feuerwehr / s. Schild)
-  Am Grün (Gegenüber Einfahrt „Klühnsche Koppel“)
-  Alter Sportplatz (Wendehammer am ehem. Kindergarten)
-  An den Baken/Gänsekrugredder (Grünfläche)
-  Buchenrade (westlicher Wendehammer)
- Hegerade (Seitenstreifen vor Einfahrt Neubaugebiet Hegebuchenrade)
-  Kattenbek (Parkplatz)
-  Söhren (Rasenfläche, Ecke Königsmoor, 2. Einfahrt)

Schönkirchen: -  Dorfstraße/Ecke Amboßweg (Hinter der Bushaltestelle)
-  Anschützsiedlung (Eingang Kleingartengelände an der Str. / s. Schild)
-  Wolfgang-Hirth-Straße (Parkplatz)
-  Dorfstraße (hinter der alten Kegelbahn)
-  Flüggendorf (Wappenplatz)
-  Gewerbegebiet Söhren (Rasenfläche Bgm.-Schade-Str. gegenüber 
-  neuem Wöhlk-Gebäude s. Schild) 
-  Hannes-Pries-Straße (Wendehammer)
-  Hof Schönhorst (Straßenausbuchtung beim Landwirt Bohm-Ladehoff) 
-  Kätnersredder (Parkplatz Kleingartengelände, am Bahnübergang)
-  Kalkstein (Rasenfläche s. Schild)
-  Klosterkamp (Bushaltestelle)
-  Festplatz Weidenkamp (Parkplatz s. Schild) 
-  Ringenrade (Wendehammer vor dem Haus Nr. 15)
-  Schönhorst (Parkplatz gegenüber vom Restaurant)
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Weihnachtsbaumabfuhr 2024

Wichtige Hinweise zur Abfuhr - bitte unbedingt beachten!
●  Auf den Sammelplätzen dürfen nur Weihnachtsbäume abgelagert werden.
●  Vor Anlieferung sind der Baumschmuck (z.B. Lametta) und Zubehörteile 

(z.B. Weihnachtsbaumständer) restlos zu entfernen.
●  Glas- und Altkleidercontainer müssen frei zugängig bleiben.

●  Die Weihnachtsbäume müssen am Abfuhrtag bis spätestens 6.00 Uhr morgens auf den
Sammelplätzen angeliefert werden.

●  Weihnachtsbäume dürfen max. 3 m lang sein und 15 cm Stammdurchmesser haben.
●  Die Weihnachtsbäume werden nur an den genannten Tagen von den benannten Plätzen

abgefahren. Nach erfolgter Abfuhr ist eine weitere Ablagerung unzulässig! 


